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Bunclesverbond der

Autovernrieter Deufschlrnds e.V.
Ober r i r ou t s t r .  l ö - lB  .  10953  ße r l ; "

Amtsger ic l r t  Siegen

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 06.03,2009

Mauden
J ustizbesch äftigte
als U rkundsbeamtln der Geschäftsstelle

I  l h r l l  i ' ; 1 , 1 : / , l  l

r [1 lt'jlili ,; 7'i11 1: r

Urtei l

In dem Rechtsstrei t

LI U.\

P rozessbevol I m ä chtigte r:

Klägers,

Rechtsanwalt  Emmanuel Kaufmann,

Bahnhofstr ,  52,  35390 Gießen,

g e g e n

1

2. die HDI Direkt  Versichen-rng AG, vertr .  d^ d,  Vorstand, Märkische Straße ?-2-23,

44141 Dodmund,

Beklagten,

P rozessbevo | | m ä chtigter:

hat das Arntsger icht  Sregen

auf  d ie  münd l iche  Verhand lung vom 26,  Februar  2009

durch die Richter in am Amtsger icht  Chr ist

für lR.echt erkannt:

l .  Die Bel<lagten werden als Gesamtschuldner verurtei l t ,  an den KIäger 525, '18 €



nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über clern Basiszingsatz seit dem oö

22. Juli 20Q8 sowie außergerichtliche Kosten in Höhe von 83,54 € seit dem
09.09.2008 zu zahlen.

lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

ll" Die KosLen des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 47 % und die Beklagten als
Gesamtschuldner zu 53 o/o.

ll l Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar,

Tatbestflnd:

Der Kläger macht restl iche Schadensersatzansprüche aufgrund eines Verkehrsunfalles

vom 30.05.2008, einem Frei tag gegenÜber den Beklagten gel tend.

Zwischen den Parteien ist  unstrei t ig,  dass die Beklagten dern Grunde nach sämtl iche,

dem Kläger aufgrund des Verkehrsunfalls entstandenen Schäden z-u ersetzen haben.

Die Parteien streiten um die Höhe der angemessenen Mietwagenkosten.

Der Kläger hat am 04,06,2008 ein k lassent ieferes Miet fahrzeug, zugehör ig zu der

Klasse B nach der Schwacke-Liste fur die Dauer von 10 Tagen zum Gesarntmietpreis

entsprechend der Mietwagenrechnung der Firma f l l f l l  GmbH vom 13,06,2008

in Höhe von 1758,50 € brutto angemietet. In diesem Mietwagenpreis waren

Mietwagenkosten für '10 Tage in Höhe von 1 420,73 € sowie die Abholungs- und

Zustel lungskosten für den Mietwagen in Höhe von je 28,50 €,  jewei ls zuzügl ich

M eh rwertsteuer eingestellt.

Die Beklagte hat vorprozessual auf die Mietwagenkosten einen Betrag in Höhe vor-r

793,70 € an den Kläger gezahlt.

Der Kläger macht neben den Mietwagenkosten die vorgerichtl ichen Anwaltskosten,

berechnet nach einer Gebühr bis zu 1200,00 € gel tend, wobei  er eine Geschäftsgebuhr

vor-r  1,8 zugrunde legt .

Der Kläger macht wei terhin eine Unkostenpauschale von 25,00 € gel tend.

Der Kläger ist  derAuffassung, er habe einen Anspruch auf Abrechnung der r
Mietwagenkosten nach dem Unfallersatztarif. Es l iege zumindestens eine unverzügliche , '
Anmietung des Fahrzeuges vor,  da zunächst die Reparaturf i rma dem Kläger z-ugesag, , '
habe, er könne ein Ersatzfahzeug erhal ten und dem gegenüber unmit te lbar vor dem ,
04.06.2008 bz-w. am 04.06,2008 der Kläger wider Enwarten von der Reparaturlirma kein ,
Mietwagen erhalten konnte, so dass er kurzfristig bei der Mietwagenfirma l* ein ,,,t i
Fahaeug zum Unfallersatztarif mieten musste. ' 
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Der  Kläger  beanträgt ,  obentrouisr r .  lö- ld  .  'oou,  , " ' .1 ,^
, ' '  die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurtei len, an ihn 1195,67 € nebst Zinsen

,,, ,"  in Höhe von 5 Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz aus g8g,80 € seit  dem
' 

22.07.2008 sowie Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
,/

aus 205.87 € seit  dem 09.09.2008 zu zahlen

Die Beklagten beantragen'

die Klage abzuweisen.

E n ts c he I d u n qgq rü !!,9!-e-:

Die Klage ist  te i lweise begründet.

Der Kläger hat einen Anspruch auf Zahlung restl iclrer Mietwagenkosten z-zgl. einer

Unkos tenpauscha le  in  Höhe von 525,18  €  gegenüber  den Bek lag ten  gemäß SS 17 Abs.

1, 7 Abs, 1 SIVG, S 3 Nr. 1 Pfl ichtversicherungsgesetz (alte Fassung).

Zwischen den Parteien ist unstreit ig, dass die Beklagten dem Grunde nach sämtlichen

Sclraden dem Kläger zu ersetzen haben, den dieser aufgrund des Verkehrsunfalles

vom 30.05.2008 er l i t ten hat,

Der Kläger hat einen Anspruch auf Erstattung der angemessenen Mietwagenkosten

gemäß S 249 BGB.

Das Gericht sieht als notwendige und damit ersatzfähige Mietwagenkosten insgesamt

e inen Bet rag  in  Höhe von 1293,88  €  an ,

Der Kläger hat einen Anspruch auf Erstat tung der Mietwagenkosten abgerechnet nach

dem Normaltar i f .  Der Kläger kann nicht  nach dem Unfal lersatz- tar i f  abrechnen, Ein

Geschädigter hat nur dann einen Anspruch auf Ersatz der Mietwagenkosten

abgerechnet nach dem Unfallersatztarif, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen,

dass ein Mietwagenunternehmen besondere Leistungen erbracht hat, wie z. B, das

k u rzJri st i g e Z u rve rf ü g u n g ste I I e n d e s M i etwa g e n s,

lm vorliegenden Fall scheitert es zumindestens an dem kuz-fristigen

Zurverfügungstellen des Mietwagens. Der Verkehrsunfall hat anr 30,05,2008
stattgefunden, wohingegen der Mietwagen erst am 04.06,2008 angemietet worden ist.

Der Kläger kann nicht  darni t  gehört  werden, er sei  zunächst davon ausgegangen, er

könne über seine Reparatururerkstatt einen Ersatzwagen bekommen und habe sich

dementsprechend nicht mehr nach einem geeigneten Fahrzeug z-um Normaltarif
erkundigt und als er von seiner Werkstattf irrna erfahren habe, dass doch kein Falrzeug

als Ersatzwagen zur Verfügung stünde, habe er dementsprechend kurzfristig einen



Wagen zum U nfal lersatztarif anrnieten müsse n.
Zum einen kann der Kläger nicht ein mögliches Versäumnis seiner W.rt r t" t t  zu Lasten
der Beklagten dadurch abrechnen, dass er, weil seine Werkstatt keinen Mietwagen
entgegen der z-unächst gemachten Zusage zur Verfügung stellen konnte, nach dem
U nfa I lersatzta rif abreclrnet. Wenn d ie Werkstattfirma entgegen d er ursprü ng lichen
Zusage tatsächl ich nicht den Ersatzwagen zur Verfügung stel l te und dies der Grund
zum Anmieten eines Wagens zum Unfal lersatztari f  war, ist  der Kläger gehalten, sich
wegen der durch die Werkstatt begangenen Pflichtverletzung an diese zu wenden und
einen Schadensersatzanspruch wegen nicht fristgerechter Zurver-fügungstellung des
Ersatzwagens in Höhe dos Differenzbetrages zwischen Unfallersatz - und Normaltarif
gol tend zu machen.
Zum anderen geht das Gericht  davon aus, dass die Erkundigungen nach einem
Mietwagen zu dem Normaltar i f  auch von dem Klager innerhalb eines Tages, somit  noch
am 03,06.2008 zu bewerkstell igen gewesen wären Durch Telefonanrufe bei mehreren
Mietwagenunternehmen hätte der Kläger s ich nach dem Normaltar i f  erkundioen
können.

Der Kläger kann nicht  damit  gehört  werden, er sei  aufgrund des bestehenden guten
Vertrauensverhättnisses zu der Mietwagenfirma davon ausgegangen, dass clie ihm in
Rechnung gestellten Mietwagenkosten zum Unfallersatztarif er gegenüber der
Versicherung des Urrfallverursachers vollumfänglich geltend machen kann. Diesem
Vortrag des Klägers ist zu entnehrnen, dass die Mietwagenfirma den Kläger nicht
ausreichend über das Ris iko der nicht  vol lständigen Bezahlung der lVietwagenkosten,
abgerechnet nach dem Unfallersatztarif ubernehmen würde. Dementsprechend hätte
der Kläger einen Schadensersatzanspruch gegenüber der Mietwagenf i rma wegen
Verletzung der Aufklärungspf l icht  in Höhe der jenigen Mietwagenkosten, die nicht  von
der Haftpfl ichtversicherung des Unfallgegners erstattet werden, Ergänzend ist hiezu
arrszuführen, dass eine Aufklärung des Klägers durch das Mletwagenunternehmen
nicht in dem Zusalz auf dem Formular der Sicherungsabtreturrg (Blat t  10 der Akte,
Anlage K3) gesehen werden kann, Al le in der Satz:"Die Al ternat ive der Pr ivatanmietung
mit  Vorauszahlung ist  mir  bekannt."  lässt  keiner le i  e indeut igen Rückschluss darauf zu,
dass das Mietwagenunternehmen den Kläger konkret  darauf hingewiesen hat,  dass der
Unfallersatz-tarif möglicherureise der Höhe nach nicht vollständig von der
ru nfa l l gegnerischen H aft pfl ichtversicheru ng bezah lt wird,

Das Gericht ermittelt die angemessenen Kosten, abgerechnet nach dem Normaltarif
anhand der Schwacke-Liste 2003. In Übereinst imrnung mit  der Rechtssprechung des t

Landger ichts Dortmund (Entscheidung vom 14.06.2007, Aktenzeichen 4 S 165/06 und
Aktenzeichen 4 S 140/06) ist  d ie Schwacke-Liste für  das Jahr 2000 nicht  a ls geeignete
Bemessungsgrundlage heranzuziehen, wei l  d ie Preissteigerung bei  den Tar i fen von der
Schwacke-Liste 2003 zur Schwacke^Liste 2006 teilweise 25 bis 30 % beträgt und diese
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> Y Preissteigerun$ alleirt aufgrund des Zeitablaufs von 3 Jahren nicht zu erklären ist. Auch

*ndch dbr Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs ist die Heranziohung der

rqri SbhWacke-Liste 2003 im Gegensatz zu der Schwacke-Liste 2006 als

. Schätzungsgrundlage von dem richterl ichen Ermessen gedeckt (NJW 2009, Sg ff,).

Gegen die Anwendung der Schwacke-Liste 2003 spr icht  n icht  d ie von Holger Zinn
erstellte Studie ,,Der Stand der Mietwagenpreise im Somm er 2007" . Zwar ist der von
Zinn vertrotenen Auffassung zu folgen, dass eine Erhebung der Mietwagenpreise durch
offene Ubersendung eines Fragebogens, wie bei der Schwacke-Liste 2O0g bzw. 2006
erfolgt, zumindestens nicht die Gefahr ausschließen kann, dass durch solch eine offene
Preiserkundigung manche Autovermieter zu eigener Preisfindung und -festsetzung

ver le i tet  werden können, und dem gegenüber legendierte Anfragen per Telefon
vorzuziehen sind.
Gegen die Heranziehung der von Zinn vorgelegten Studie spr icht  jedoch, dass
erhebl iche Bedenken gegen dessen Objekt iv i tät  vor l iegen, Entsprechend der eigenen
Auskunft über sein Profi l von Zinn im lnternet (vergleiche

,,www.xing.corn/profi le/holger_zinn") bietet Zinn unter anderem Gutachtertätigkeiten für
Versicherungen an, Dadurch kann nicht  ausgeschlossen werden, dass er in einem
gewissen Nälreverhältnis zur Versicherung steht und dadurch möglichenrueise auch
seine eigene Studie, Der Stand der Mietwagenpreise in Deutschland im Somme r 2007 ,
durch eine versicherungsfreundliche Untersuchungsmethode unzulässigeruveise
beein'f lusst wurde. Gegen die Anwendung der Schwacke-Liste 2003 spricht nicht die
Entscheidung des OLG München vom 25.07.2007 (Al<tenzeichen: 10 O 2S3gi0B, zit iert
nach jur is) ,  ln dieser Entscheidung legt  zwar das OLG München ausführ l ich dar.  dass
es die Schwacke-Liste deshalb nicht zur Ermittlung der zutretfenden Mietwagenpreise
heranzieht, da diese nicht durch verdecl<te Anfragen, sondern nur durch offene
Anfragen an die Mletwagenunternehmer erstellt worden ist und bezieht slch
demgegenÜber auf ein Gutachten des Fraunhofer inst i tutes.  Da jedoch laut
Internetauskunft (unnA t.k.fz-vqrs.i-c[eru!.g-onlirre.orq) dieses von dem Fraunhoferinstitut
erstellte Gutachten im Auftrag des Gesamtverbandes cler Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GdV) erstellt worden ist, können die dort ermittelten Tarife
nicht  a ls unpartei isch angesehen werden. 
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unter Zugrundelegung des Normaltq,rifs anhand der Schwä''öke-Liste 200g ergibt sich fur
ei ne Anmietzei t vonn1.0,Iagen,{o lgend e Berechn ung:
Es ist  aus der Fahaeuggruppe I  der mit t lere Mietpreis für  zunächst eine Woche in
Höhe von 660,00 € und soctann der mitt lere Mietpreis fur 3 weitere Tage in Höhe von
419,00 € hinzuzurechnen. Zu diesem errechneten Gesarntmietpreis in Höhe von
1085,00 € brutto war ein Aufschlag von jeweii s 2 o/o als Inflationsausgleich für je 1 Jahr,
d h .  insgesanrt  1o o/"  so wie ein Ar-r fschtag von 3%,(ürdie Erhöhung der



Mehrwertsteuer lrinzuzurechnen" Es ergibt sich somit ein Mietkqstenbqtrag in
q

1226,05 €. Ein Abzug für die Ersparnis eigener leistungsbezogener Betr iebsk
einer ersparten Wertminderung seines eigenen Fahzeuges entfäl l t  auf Seiten
Klägers, da er - von der Beklagten bislang nicht substantiierl bestritten - ein
klassentieferes Fahzeug, statt  Fahzeugklasse g nur Fahzeugklasse B angemie
Hinzu l<ornmen die Abholungs- und Zr-rstel lungskosten in Höhe von jewei ls 28,50 Gzzgl .
MwSt ,  d .h .  67 ,83  € .

Es ergibt ,s ich somit  e in zu zahlender Gesamtbetrag für die angemessenen

Mietwagenkosten in Höhe von '1293,88 €,

Eine Hinzurechnung für die Haftungsbeschränkung entfäl l t ,  da diese von dem

Mietwagenunternehmen auch nicht in Ansatz- gebracht worden ist.

Da die Beklagten vorprozessual  e inen Betrag in Höhe von 793,70 € an den Kläger

gezahl t  haben, verbleibt  e in zu z-ahiender Restbetrag von 500,18 €.

Hlnzuzurechnen war die Unkostenpauschale von 25,00 €.

Der Kläger hat einen Anspruch auf Zahlung der vorger icht l ichen Anwaltskosten, jedoch

nur abgerechnet nach einem Strei twert  von bis zu 600,00 € und unter Zugrundelegung

€iner Mit te lgebühr von 1,3 stat t  1,8.  Nach der Rechtssprechung des hiesigen

Amtsgericlrtes stellt die anwaltl iche Tätigkeit in einem verkehrsrechtl ichen Rechtsstreit

e ine durchschni t t l ich schwier ige Tät igkei t  dar,  so dass die Mit te lgebühr von 1,3
ausreichend ist ,

Der Zinsanspruch ist  gemäß SS 286, 288 BGB begründet,

D ie  Nebenentsche idungen fo lgen den SS 92 Abs,  1 ,  708 Nr ,  11 ,711 ,713 ZPO.

Der Streitweft ist auf 989,80 € festzusetzen. Von dem Zahlungsantrag in Höhe von
1 195,97 € waren die gel tend gemachten Anwaltskosten in Höhe von 205,87 € in Abzug
zu bringen, da diese Anwaltskosten als NebenforderLrng nicht streitwerterhöhend sind

Christ

I A

/ /

ffißIl
Bun?**"'bnnd der

A rr"""rnti"*r Deutschlorrds e'V'

äi 'Jn,,o,""  l l : - lö '  10963 ßcri in


